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 BESCHEINIGUNG 
 über Rehabilitierung 

 
Bürger Deutschlands: Martin Paul Freund 
Geburtsjahr und –ort: 1894, geboren in der Gemeinde Thiendorf, Kreis Großenhain, Bezirk 
Dresden. 
Nationalität: Deutscher. 
Wohnort vor der Verhaftung: am Geburtsort 
Arbeitsstelle und Funktion (Art der Beschäftigung) bis zur Verhaftung: Bauer 
Datum der Verhaftung: 6. Februar 1953 
Wann und von welcher Institution verurteilt: 8. Juni 1953 vom Militärtribunal  
des Truppenteils 48240. 
Tatbestand und Strafmaß: Art. 58-6, Teil 1, und 58-11 StGB der RSFSR, 15 Jahre 
Freiheitsentzug im Besserungsarbeitslager, mit Einzug des Vermögens. Auf der Grundlage eines 
Beschlusses des Militärkollegiums beim Obersten Gericht der UdSSR vom 15. August 1953 
wurde das Strafmaß auf 10 Jahre Freiheitsentzug reduziert. 
Datum der Freilassung: keine Angaben. 
 
Auf der Grundlage von Art. 3, Punkt „a“ und Art. 8, Teil 2 des Gesetzes der Russischen 
Föderation „Über die Rehabilitierung von Opfern politischer Verfolgung“ vom 18. Oktober 1991 
wurde der Bürger Martin Paul Freund rehabilitiert. 

Der Rehabilitierungsbeschluss wurde von der Hauptmilitärstaatsanwaltschaft am 
1. Dezember 1994 gefasst. 

ANMERKUNG: Die Entscheidung über die Rehabilitierung kann nicht als Grundlage für 
vermögensrechtliche Forderungen deutscher Staatsbürger dienen, die der geltenden 
Gesetzgebung sowie internationalen Verpflichtungen entgegenstehen. 

 
Leiter der Verwaltung 4   [Unterschrift unleserlich]  I.A. Šaboltanov 

[Rundes Siegel:  
Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation 
Hauptmilitärstaatsanwaltschaft, teilweise unleserlich] 


